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Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 22.03.2022 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Politische Erklärung zur Verbesserung der gesamtstädti-
schen Steuerung 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt: 
  
1.  Das Bezirksamt stimmt der politischen Erklärung zur 
Verbesserung der gesamtstädtischen Steuerung und de-
ren Unterzeichnung durch die Bezirksbürgermeisterin mit 
folgenden Anmerkungen zu: 
  
1.1.Die in der Anlage zur Politischen Erklärung aufgeführ-
ten inhaltlichen Themenbereiche sind nicht abschließend. 
  
1.2 Grundlegenden Änderungen und Ergänzungen der Po-
litischen Erklärung bedürfen einer vorherigen Befassung 
des Bezirksamtes. Die Zustimmung zu redaktionellen Än-
derungen und Ergänzungen der vorliegenden Fassung be-
darf keiner weiteren Befassung des Bezirksamtes. 
  
1.3. Das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf appelliert an den 
Senat und das Abgeordnetenhaus pauschale Kürzungen 
im Doppelhaushalt 22/23 zu überdenken. Die Bezirksver-
ordnetenversammlung und das Bezirksamt sehen erhebli-
che Bedarfe, die durch den Haushalt nicht abbildbar sind. 
Der Haushalt des Bezirks erweist eine bedenklich hohe 
PMA auf, die im Haushaltsvollzug weitere Einsparungen 
notwendig macht.  
  
1.4. Der Beschluss des Bezirksamts und die Politische Er-
klärung  wird  der Bezirksverordnetenversammlung mit der 
beigefügten Vorlage zur Kenntnis gegeben.  
 

 

4. Begründung: Mit der Politischen Erklärung zur Verbesserung der gesamt-
städtischen Steuerung soll die Zusammenarbeit zwischen 
der Bezirks- und der Landesebene verbessert und mit poli-
tikfeldbezogenen, gemeinsamen Zielvereinbarungen die 
Umsetzung der gesamtstädtischen Ziele der 19. Legislatur-
periode erfolgreich umgesetzt werden.  

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. f) und h) Bezirksverwaltungsgesetz 



 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 
 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

./. 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

 

Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin  



BA Steglitz-Zehlendorf 29.03.2022 
BzBm 3301 

 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 
1. Gegenstand der Vorlage: Politische Erklärung zur Verbesserung der 

gesamtstädtischen Steuerung  
  
2. Berichterstatter: Bezirksbürgermeisterin Schellenberg 
  
3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis  
    zu nehmen: 
 
 
Das Bezirksamt hat in seiner Bezirksamtssitzung am 29.03.2022 den als Anlage bei-
gefügten Beschluss zur als Anlage beigefügten Politischen Erklärung zur Verbesse-
rung der gesamtstädtischen Steuerung gefasst. 
 
 
 

 
 
Maren Schellenberg  
Bezirksbürgermeisterin  



  

 

 

#neustartagenda 

Politische Erklärung 
zur Verbesserung  
der gesamtstädtischen Steuerung  

 
 
Stand: 22.03.2022 
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Politische Erklärung  
zur Verbesserung der 
gesamtstädtischen Steuerung 
 

 

unterzeichnet von 
 
dem Senat von Berlin  
 
vertreten durch 
 
die Regierende Bürgermeisterin von Berlin 
 
 
und  
 
 
den Bezirken des Landes Berlin  
 
vertreten durch 
 
die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister 
 
 
Präambel: 
Eine erfolgreiche gesamtstädtische Verwaltungssteuerung setzt eine neue Arbeits-
grundlage zwischen der Landesebene und der Bezirksebene voraus. Die vorlie-
gende Erklärung eint, korrespondierend zu den Richtlinien der Regierungspolitik, 
übergeordnete, gesamtstädtische Zielsetzungen für die Jahre 2022 bis 2026 (19. 
Legislaturperiode) zwischen den Unterzeichnenden. 

Mit der vorliegenden Politischen Erklärung verpflichten sich die Unterzeichnenden, 
politikfeldbezogene, gemeinsame Zielrichtungen zu fokussieren und hierzu Umset-
zungsschritte, erforderliche Ressourcen, Steuerungsgremien sowie ein Monitoring 
zur Wirksamkeit zu verabreden. 

Sie schafft den Handlungsrahmen für die Zusammenarbeit von Landes- und Be-
zirksebene in der Umsetzung gesamtstädtischer Ziele und Aufgaben. Dabei ist sie 
eingebettet in die Entwicklung folgender Bausteine: 

1. Weiterentwicklung der Aufgabenverteilung mit dem Ziel einer übersichtlichen, 
auch politikfeldbezogenen Gliederung der Geschäftsverteilung des Senats; 

2. Entwicklung eines neuen Gesetzes über die Aufgabenverteilung der Berliner 
Verwaltung, in dem die Verantwortlichkeiten festgelegt werden und welches 
das bisherige Allgemeine Zuständigkeitsgesetz (AZG) ersetzt; begleitend zu 
diesem Prozess werden mögliche Verfassungsänderungen beraten; 

3. Stärkung der Personalentwicklung von Führungskräften auf allen Ebenen der 
Verwaltung des Landes Berlin mit dem Ziel, Wissen über Methoden der Pro-
zess- und Projektsteuerung noch stärker zu etablieren; 
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4. Das Geschäftsprozessmanagement wird als wesentliche Grundlage für die 
Verbesserung der Zusammenarbeit, der vereinfachten Umsetzung von Einzel-
maßnahmen und der Beschleunigung bestehender Prozesse genutzt. Die Mo-
dernisierung der IKT-Basisdienste und der IT-Fachverfahren wird beschleu-
nigt. 

5. Fachliche Zielvereinbarungen zu den Politikfeldern und Projektvereinbarun-
gen zu besonderen gesamtstädtischen Vorhaben dokumentieren die gemein-
samen Ziele. 

Um die Zielsetzungen der vorliegenden Politischen Erklärung zu erreichen, werden 
zwischen den für ein Politikfeld zuständigen Fachressorts und den Bezirksämtern 
fachliche Zielvereinbarungen und Projektvereinbarungen zu den in der Anlage 
aufgeführten gemeinsamen Zielrichtungen geschlossen. Weitere Formen der Zu-
sammenarbeit werden erprobt. 

Bei der Ausarbeitung der fachlichen Zielvereinbarung gilt es, neben dem fachli-
chen Fokus auch eine breitere Perspektive einzunehmen. Themenfelder wie Klima-
schutz, Nachhaltigkeit, Gleichstellung sowie die stärkere Berücksichtigung der In-
teressen von Kindern und Jugendlichen als Querschnittsthemen sind bei der Erar-
beitung der verschiedenen fachlichen Zielvereinbarungen mitzudenken und zu be-
rücksichtigen.  

 
 

1. Festlegung der gemeinsamen Ziele 

 
Die vorliegende Erklärung bündelt übergeordnete Zielsetzungen aus heutiger 
Sicht (siehe Öffnungsklausel unter Punkt 2d.) für die Jahre 2022 bis 2026 (19. Le-
gislaturperiode) für die verschiedenen Themenfelder und benennt die damit ver-
bundenen konkreten Umsetzungsschritte. 
 
Mit der Politischen Erklärung verpflichten sich die Unterzeichnenden, in einem ers-
ten Schritt für die in der Anlage benannten Themenfelder fachliche Zielvereinba-
rungen oder Projektvereinbarungen abzuschließen bzw. fortzuführen, um die auf-
geführten gemeinsamen übergeordneten Zielsetzungen zu erreichen.  

 
 

2. Rahmenbedingungen 
 
2a. Gesamtstädtische fachliche Zielvereinbarungen 
 
Mit dieser Erklärung ist der politische Auftrag gegenüber den verantwortlichen 
Verwaltungen zur Ausarbeitung fachlicher Zielvereinbarungen für die gemeinsa-
men Zielsetzungen verbunden.  
 
Es sollen fachliche Zielvereinbarungen mit konkreten Leistungsversprechen (Qua-
litätszielen) sowie Projektvereinbarungen für gesamtstädtische Maßnahmen ge-
schlossen werden. Darin werden kooperativ Ziele, die Umsetzung, erforderliche 
Ressourcen, Steuerungsgremien sowie ein Monitoring zur Wirksamkeit verabredet. 
Alle Behörden versprechen eine vergleichbar gute Qualität ihrer Dienstleistungen. 
 
Der Auftrag zur Ausarbeitung der fachlichen Zielvereinbarungen erfolgt durch die 
Hausleitung der betreffenden Senatsfachverwaltung. Diese steuert den Erarbei-
tungs- und Umsetzungsprozess.   
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Die zuständigen Stellen in den Senatsfachverwaltungen nehmen dafür ihre ge-
samtstädtische Steuerungsverantwortung an und üben sie aktiv aus. Die Erarbei-
tung und Umsetzung der Ziel- bzw. Projektvereinbarungsinhalte können nur ge-
meinsam mit den Bezirken erfolgen. Die dafür benötigten Ressourcen (Sach- und 
Personalmittel) sind bereitzustellen. Die notwendigen Datengrundlagen als Basis 
für Steuerungsentscheidungen müssen gemeinsam geschaffen werden. Näheres 
dazu ist Gegenstand der fachlichen Zielvereinbarungen oder der Projektverein-
barungen. 
 
Die Erarbeitung der fachlichen Zielvereinbarungen erfolgt gemeinsam durch die 
Zielvereinbarungspartnerinnen und -partner und unter Nutzung des dafür entwi-
ckelten Musters. Der „Kompass für die erfolgreiche Etablierung Gesamtstädtischer 
Zielvereinbarungen“ gibt Hinweise zum Einsatz des Musters und zum Verfahren. 
 
Der Beginn der Erarbeitung der fachlichen Zielvereinbarungen startet umgehend 
nach Unterzeichnung der Politischen Erklärung zwischen den Vereinbarungspart-
nerinnen und -partnern. Die Zielvereinbarungen sollen in der Regel spätestens 
nach 12 Monaten geschlossen werden. Die Senatskanzlei ist über den Erarbei-
tungsstand der Zielvereinbarungen fortlaufend zu informieren. Der Staatssekre-
tärskonferenz und dem Rat der Bürgermeister wird halbjährlich zum Umsetzungs-
stand der Zielvereinbarungen berichtet. 
 
 
2b. Finanzielle Rahmenbedingungen 
 
Die Bezirke sind das Fundament unserer Stadt. Die Unterzeichnenden verpflichten 
sich, das Konnexitätsprinzip konsequent umzusetzen und bei der Zuordnung neuer 
Aufgaben sicherzustellen, dass die dafür benötigten Ressourcen zur Verfügung 
stehen. 
 
Um die geeinten Zielsetzungen zu erreichen, müssen die benötigten Ressourcen 
erfasst und bereitgestellt werden. Im Ergebnis der fachlichen Zielvereinbarungen 
sollen die Ressourcenplanung und der Ressourceneinsatz stärker an den gemein-
samen Zielen ausgerichtet werden. 
 
Für geeinte Steigerungen von Qualität und Quantität der Leistungserbringung 
müssen die dafür benötigten Ressourcen identifiziert und im Rahmen der Aufstel-
lung des Landeshaushaltes berücksichtigt werden. Die konkreten Bedarfe können 
jedoch erst am Ende eines jeden fachlichen Prozesses feststehen. Zielvereinba-
rungen, welche auf eine Transformation im Leistungsangebot abzielen, sollen so-
weit wie möglich haushaltsneutral durch Ressourcenumwidmung und/oder geän-
derte Verteilung im Landeshaushalt umgesetzt werden. 
 
In Ergebnis stellt der Senat sicher, dass den Bezirken die für geeinte Steigerungen 
von Quantität und Qualität benötigten Ressourcen bereitgestellt werden. Die Fest-
legungen in den fachlichen Ziel- und Projektvereinbarungen zu den Mindeststan-
dards sind so auszugestalten, dass sie mit den hierfür insgesamt zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mitteln erreichbar sind. 
 
Die Bezirke stellen sicher, die benötigten Ressourcen gezielt zur Sicherung der 
vereinbarten Qualität und Quantität der in den fachlichen Ziel- bzw. Projektver-
einbarungen beschriebenen Leistung einzusetzen. Dies gilt insbesondere für ge-
währte Mehrmittel. Näheres dazu wird in den fachlichen Ziel- bzw. Projektverein-
barungen festgelegt. 
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Die geeinten Ziele werden über die Geltungsdauer dieser Erklärung verfolgt. Ab-
geschlossene fachliche Zielvereinbarungen werden verstetigt. Dies gilt ebenfalls 
für die Pilotzielvereinbarungen aus der Umsetzung des Zukunftspakts Verwaltung.  
 
 
2c. Projektvereinbarungen 
 
Neben den fachlichen Zielvereinbarungen, die der dauerhaften gesamtstädti-
schen Steuerung und der Festlegung bzw. Weiterentwicklung gemeinsamer Qua-
litätsstandards in einem Politikfeld dienen, werden mit der Politischen Erklärung 
zudem Themen vereinbart, für die Projektvereinbarungen abgeschlossen werden 
sollen.  
  
Projektvereinbarungen nehmen die Durchführung eines konkreten Vorhabens bzw. 
Projektes zu gesamtstädtischen Themen in den Fokus. In einer Projektvereinbarung 
werden dafür u. a. die Ziele, der Zeitrahmen, die Rollen, die Strukturen und die 
wesentlichen Rahmenbedingen, wie z. B. Ressourcen, festgelegt. 
 
 
2d. Ergänzungen und Änderungen 
 
Diese Politische Erklärung ist nicht abschließend. Im Laufe der Legislaturperiode 
können weitere Themen aufgenommen und gesamtstädtische fachliche Zielverein-
barungen bzw. Projektvereinbarungen abgeschlossen werden. 
 
Die Abstimmung erfolgt nach diesen Grundsätzen: 
 

(1) Änderungs- und Ergänzungsbedarfe können von den Bezirksbürgermeis-
terinnen und Bezirksbürgermeistern, von der Regierenden Bürgermeisterin 
sowie den Senatorinnen und Senatoren eingebracht werden. 

(2) Änderungs- und Ergänzungsbedarfe werden an die Regierende Bürger-
meisterin adressiert. 

(3) Die Regierende Bürgermeisterin stimmt Änderungs- und Ergänzungsbe-
darfe auf Landes- und Bezirksebene ab. 

(4) Den Unterzeichnenden wird eine Ergänzungsfassung der Politischen Erklä-
rung mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 
 

Des Weiteren können auch sonstige fachliche Zielvereinbarungen zwischen Se-
natsverwaltungen und den Bezirken abgeschlossen und umgesetzt werden. 
 
 

3. Schlussbestimmungen 
 
Diese Erklärung hat eine Geltungsdauer von fünf Jahren für die 19. Legislaturpe-
riode und soll ein Jahr nach Abschluss evaluiert werden. Sie ist zudem im Rahmen 
der Haushaltsberatungen bzw. auf Grundlage des Haushaltsgesetzes zu überprü-
fen und ggf. anzupassen.  
 
Mit dieser Erklärung bekennen wir uns zu einer neuen Kultur des Miteinanders für 
das Wohl unserer Stadt. 
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___________________________ 
Franziska Giffey 

Die Regierende Bürgermeisterin von Berlin 

 
 
 
 
 

___________________________ 
Stephan von Dassel 

Bezirksamt Mitte von Berlin 
 

 
 
 

___________________________ 
Clara Herrmann 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg  
von Berlin  

 
 

 
 

___________________________ 
Sören Benn 

Bezirksamt Pankow von Berlin 

 
 

 
 

___________________________ 
Kirstin Bauch 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf  
von Berlin  

 

 
 
 

 
___________________________ 

Dr. Carola Brückner 
Bezirksamt Spandau von Berlin 

 
 
 

___________________________ 
Maren Schellenberg 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
  

 
 
 

___________________________ 
Jörn Oltmann 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg  
von Berlin 

 
 
 

___________________________ 
Martin Hikel 

Bezirksamt Neukölln von Berlin  
 

 
 
 

___________________________ 
Oliver Igel 

Bezirksamt Treptow-Köpenick  
von Berlin 

 
 
 
 

___________________________ 
Gordon Lemm 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf  
von Berlin 

 
 
 

___________________________ 
Michael Grunst 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin  
 

 
 
 
 

____________________________ 
Uwe Brockhausen 

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
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Anlage Themenfelder 

Nr. THEMENFELD ZIELSETZUNGEN 
 

FOLGESCHRITTE 
 

1. Jugend und  
Familie 

„Familienfreundliche Stadt“ 
 
Familienförderung und Armutsprä-
vention gehen Hand in Hand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mehr Orientierung für Familien 
 

— Familien profitieren von mehr 
Angeboten zur Familienerho-
lung und vernetzen sich mit an-
deren Berliner Eltern. 

— Bezirke schließen eine Lücke 
und bieten im Kontext von  
Familienzentren neue Wochen-
endformate an; Familienzen-
tren werden so zu Ankern der 
Familienförderung im Bezirk 
ausgebaut.  

— Information und Antragstellung 
erfolgt über die Familienser-
vicebüros. 
 

— Ausbau des Berliner Familien-
portals mit digitalen Formaten 
für Familien (Chat-Formate,  
Youtube-Kurse des Familien-
zentrums, App-Entwicklung 
(was gibt es wo?)) 

— perspektivisch: Anbindung an 
digitale Anträge für Familien-
leistungen auf Landes- und Be-
zirksebene 

 
2. Bürgernahe 

Verwaltung – 
Bürgerämter 
 
 

„Bürgernahe Verwaltung stärken“ 
 
Verwaltungsdienstleistungen werden 
den Berliner*innen bürger*innennah, 
serviceorientiert und zeitnah angebo-
ten. 
 

bürger*innennah   
— zusätzliche Standorte für die 

bürger*innennahe Bearbeitung 
von Dienstleistungen  

— Abbau von Zugangsbarrieren 
(räumlich, sprachlich) zu den 
Bürgerämtern  

 
serviceorientiert 
— weitere Digitalisierung der Ter-

minbuchung und der Antrags-
verfahren  

— Dienstleistungskapazitäten 
durch Prozessoptimierung und 
erweiterte Öffnungszeiten ver-
größern 

— Kundenzufriedenheit mit Ser-
vice auf hohem Niveau halten 
durch regelmäßige Qualitäts-
kontrollen durch Befragung der 
Kund*innen 

 
zeitnah 
— ausreichend Terminkapazitä-

ten: Garantierte Terminoption 
innerhalb von 14 Tagen 
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Nr. THEMENFELD ZIELSETZUNGEN 
 

FOLGESCHRITTE 
 
— schnellstmögliche Durchfüh-

rung der einzelnen Antragsver-
fahren 
 

3. Schule 
 
 
 
 
 

„Saubere Schulen“ 
 
Rahmenbedingungen für das Lernen  
verbessern – hochwertige Schulreini-
gung für alle Berliner Schulen.   

— Einigung mit den Bezirken auf 
einen stadtweiten Qualitäts-
standard  

— Erarbeiten einer einheitlichen 
und verbindlichen Checkliste 
für das Controlling der Schul-
reinigung. Die Erarbeitung und 
der Einsatz einer solchen 
Checkliste durch die Bezirke ist 
ebenfalls als eine Möglichkeit 
zur Verbesserung der Schulrei-
nigung denkbar. 

— Verstetigung der Berliner Ta-
gesreinigung prüfen 
 

4. Sauberkeit und 
Ordnung im 
öffentlichen 
Raum  

 „Müllverschmutzung im öffentli-
chen Raum reduzieren“ 

— regelmäßig Reinigung öffentli-
cher Flächen von Müllver-
schmutzung jeglicher Art  

— Präventionsangebote zur Müll-
verhinderung auf öffentlichen 
Flächen (mehr Mülleimer etc.) 

— Ausweitung der Kontrollen 
  

5. Wohnungsneu-
bau 

„Wohnungsneubau voranbringen: 
Gemeinsam planen und Bürgerbe-
teiligung stärken“ 
 
Unterstützung des Wohnungsneu-
baus durch den Abbau von Hürden 
in Planungs- und Genehmigungs- 
sowie bei der Durchführung von Be-
teiligungsverfahren. 
 

— abgestimmte Vorgehensweise 
und integrierte Stadtplanung 
 

6. Öffentliche  
Bibliotheken  

„Bibliotheken als Dritte Orte  
stadtweit stärken“ 
 
Bibliotheken als Säule in der bezirkli-
chen Kulturarbeit mit dezentralen 
und niedrigschwelligen Kulturange-
boten in der ganzen Stadt stärken.  
 

— Jahresöffnungsstunden garan-
tieren und ausweiten 

— Community-Arbeit stärken 
— Lese-, Medien- und Informati-

onskompetenzförderung aus-
bauen   

— datenbasierte Fachplanungen 
etablieren 
 

7. Ökologische 
Stadt  

„Erholungswert und Nutzbarkeit öf-
fentlicher Grünanlagen unter Be-
rücksichtigung naturschutzfachli-
cher Belange verbessern“ 

 
 

Qualifizierung bestehende Ziel-
vereinbarung zur Grünanlagen-
pflege: 
— gärtnerische Pflege qualifizie-

ren  
— fachliches Controlling festle-

gen 
— effektives Grünflächenma-

nagement sicherstellen  
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Nr. THEMENFELD ZIELSETZUNGEN 
 

FOLGESCHRITTE 
 

8. Ökologische 
Stadt 

„Bestand an Straßenbäumen lang-
fristig stabilisieren“ 
 

Verstetigung bestehende Zielver-
einbarung zur gesamtstädtischen 
Steuerung zur Stabilisierung des 
Bestandes an Straßenbäumen in 
bezirklicher Verwaltung, dazu 
— Straßenbäume werden regel-

konform kontrolliert. 
— Straßenbäume werden fachge-

recht gepflegt und Pflegedefi-
zite abgebaut. 

— Kontinuierliche Neu- und Nach-
pflanzungen werden umge-
setzt. 
 
 

9. Soziale Stadt 
- Hilfe für  
Geflüchtete 

„Gemeinsame Verantwortung zum  
Ankommen und Teilhaben“ 
 
Senat und Bezirke nehmen ihre ge-
meinsame Verantwortung zum An-
kommen und Teilhaben von Asylbe-
gehrenden und geflüchteten Men-
schen wahr. Die bedarfsgerechte 
Versorgung der Menschen, insbeson-
dere auch mit Unterbringungsange-
boten in Modularen Unterkünften 
(MUF) wird konsequent weiterver-
folgt. 
 
 

— Schaffung der 1.000 Plätze je 
Bezirk bis zum Ende der 
19. WP unter Beachtung der 
Beschlüsse des Senats vom 
21.09.2021 (Anrechnung von 
250 Plätzen in Wohnungen) 
und des RdB vom 24.06.2021 
(Erwerb von Hotels/Hostels) 

— Beschleunigung der Umset-
zung der in Planung befindli-
chen MUF durch Unterstützung 
der Bezirke insbesondere bei 
Genehmigungsverfahren und 
städtebaulichen Gesamtkon-
zepten 
 

10. Soziale Stadt 
- Hilfe für  
Menschen in 
Wohnungsnot 

„Menschen in Wohnungsnot indivi-
duell vor Ort helfen“ 
 
Die Fachstellen Soziale Wohnhilfen 
bieten individuelle Unterstützung un-
verzüglich und aus einer Hand in de-
finierter Qualität, um nach Möglich-
keit Wohnraum zu erhalten oder 
(wieder) zu erlangen.  
 
Senat und Bezirke sichern und entwi-
ckeln die Fachstellen Soziale Wohn-
hilfen der Bezirksämter weiter, um in-
dividuelle Beratung zum Wohnraum-
erhalt und Wohnraumerlangung so-
wie niedrigschwellige Angebote, um 
obdachlose Menschen in die Regel-
versorgungssysteme zu begleiten, in 
allen Bezirken aus einer Hand und in 
gleicher Qualität unverzüglich zu ge-
währleisten. 
 

— Umsetzung von Kooperationen 
für Wohnraumerhalt und -er-
langung 

— aktive Kontaktaufnahme durch 
aufsuchende Arbeit  

— Intensivierung der Vermittlung 
und Beratung in Wohnraum 

— einfacher und gleich gestalte-
ter Zugang zu den Angeboten 
der Fachstellen Soziale Wohn-
hilfen 
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Nr. THEMENFELD ZIELSETZUNGEN 
 

FOLGESCHRITTE 
 

11. IT-Zukunfts- 
projekt ÖGD 
 

„Interoperabilität in allen Bereichen 
erreichen und so in der vernetzten 
Struktur eine sichere, einheitliche 
und geregelte Interaktion gewähr-
leisten“ 
 
Die aktuellen Ereignisse zeigen ein-
mal mehr, wie wichtig ein funktionie-
render und stark ausgestalteter 
ÖGD ist. 
 
 

— Vorbedingungen klären, um 
den Pakt für den ÖGD des 
Bundes umsetzen zu können. 

 
Gerade im Bereich der Digitali-
sierung und IT-Infrastruktur be-
steht Handlungsnotwendigkeit. 
Die Gesundheitsämter sollen mit 
einheitlichen Strukturen eine funk-
tionierende und umfängliche IT-
Struktur nutzen können und so 
auch langfristig auf die Zukunft 
vorbereitet sein. Derzeit besteht 
hier eine sehr heterogene, oftmals 
veraltete IT-Struktur. 

 
12. Sportämter „Effiziente Sportstättennutzung“ 

 
Transparente und digitale Vergabe 
und Auflistung von Sportstätten 

— Digitalisierung und einheitliche 
Sportstättenvergabepraxis in 
den Vergabestellen 

— Sportstättenportal für Über-
sicht, digitale Antragstellung 
und Belegungspläne 

— gemeinsame Datengrundlagen 
 

13. Beschleuni-
gung der Ge-
nehmigungs-
verfahren zum  
Glasfaseraus-
bau 

„Glasfaserausbau voranbringen“ 
 
Die Bezirke beschleunigen die Bear-
beitungen der Anträge für den Glas-
faserausbau und bauen entspre-
chende Ressourcen dafür auf. 
 
Entwicklung einheitlicher Antragstel-
lung für und mit allen Bezirken 
 

— Zur effizienteren Bearbeitung 
der Anträge vereinheitlichen 
die Bezirke ihre Genehmi-
gungspraxis. 

— Antragsleitfaden mit Telekom-
munikationsbranche entwickeln 

— Anträge sollen in der Regel in-
nerhalb eines zu vereinbaren-
den Zeitraums bearbeitet wer-
den. 
 

14. Personalge-
winnung und  
Personalent-
wicklung in der  
Berliner  
Verwaltung 

„Verwaltung öffnet sich der Diversi-
tät der Stadtgesellschaft und ver-
folgt eine aktive Personalgewin-
nungsstrategie” 

 
Verwaltung bemüht sich aktiv um 
vielfältiges Personal und setzt das 
Partiziationsgesetz (PartMigG) um. 
 
Die Diversity- und migrationsgesell-
schaftlichen Kompetenzen von Mi-
tarbeitenden werden aktiv gefördert 
und strukturelle Barrieren und Dis-
kriminierungen innerhalb der Verwal-
tung abgebaut.  

 

— aktives gemeinsames Vorge-
hen zur Gewinnung vielfältigen 
Personals und Ausbau von 
Diversity-Kompetenzen der 
Verwaltung gemäß der Vorga-
ben des Landesantidiskriminie-
rungsgesetzes, des Diversity-
Landesprogramms und des 
PartMigG 

— Diversity und Antidiskriminie-
rung aktiv voranbringen, posi-
tive Maßnahmen umsetzen 

— abgestimmtes Vorgehen mit 
Sen IAS/ IntB (PartMigG) und 
SenFin/ Landespersonal (Leit-
stelle Diversity) 

 
 


